
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1999/3/3 98/04/0170
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.03.1999

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §10 Abs1;

AVG §10 Abs2;

AVG §17 Abs1;

ZustG §2;

ZustG §7;

Beachte

Miterledigung (miterledigt bzw zur gemeinsamen Entscheidung verbunden): 98/04/0171

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie VwGH B 1995/01/19 93/09/0410 4

Stammrechtssatz

Die bloße Kenntnisnahme eines Bescheides durch Akteneinsicht ist einem tatsächlichen Zukommen nach § 7 ZustG

nicht gleichzusetzen (Hinweis E 29.6.1984, 83/02/0555).

Schlagworte
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